
Das Berufslexikon ist ein Online-Informationstool des AMS und bietet umfassende Berufsinformationen zu
fast 1.800 Berufen in Österreich. Informieren Sie sich unter www.berufslexikon.at zu Berufsanforderungen,

Beschäftigungsperspektiven und Einstiegsgehältern sowie zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Fahrlehrerin
Fahrlehrer

Einstiegsgehalt: € 2.830,- bis € 3.360,-
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HINWEIS
Dieser Beruf kann nur ausgeübt werden, wenn die gesetzlich vorgeschriebene Ausbildung abgeschlossen wurde.
Auch die beruflichen Tätigkeiten orientieren sich an den gesetzlich vorgegebenen Inhalten der Ausbildung.

TÄTIGKEITSMERKMALE
FahrlehrerInnen vermitteln den FahrschülerInnen jene Kenntnisse, die für die gefahrlose Führung eines
Kraftfahrzeuges Voraussetzung sind. Sie machen dabei auf die Gefahren des Straßenverkehrs aufmerksam und
bringen FahrschülerInnen einen verantwortungsbewussten Umgang mit einem Kraftfahrzeug bei. FahrlehrerInnen
sind vor allem für den praktischen Unterricht zuständig. Bei den Fahrzeugtypen unterscheidet man PKW, LKW und
Motorrad, wobei FahrlehrerInnen meist auf bestimmte Fahrzeugtypen spezialisiert sind und die FahrschülerInnen
für unterschiedliche Lenkberechtigungen ausbilden.
Bei Übungsfahrten vermitteln FahrlehrerInnen den FahrschülerInnen schrittweise den richtigen Gebrauch eines
Fahrzeugs, wie z.B. die Bedienung der Kupplung sowie das Lenken und Schalten. Zudem machen sie auf die
Wichtigkeit des Schulterblicks aufmerksam, üben das Parken, machen Bremsproben und greifen, wenn notwendig,
bei Gefahrensituationen ein. Während der Fahrstunden unternehmen sie Ausbildungsfahrten auf Bundesstraßen,
Landstraßen und Autobahnen und begleiten die FahrschülerInnen bis zur Fahrprüfung.
FahrlehrerInnen erklären den FahrschülerInnen weiters die optimale Nutzung eines Kraftfahrzeugs, gehen auf die
Bedeutung der Kontrolleinrichtungen, wie z.B. Kühlwasserstand oder Öldruckmesser, ein und bringen ihnen einen
situationsangemessenen Umgang damit bei.
Typische Tätigkeiten sind z.B.:

• Fahrstunden durchführen
• Fahrtechniken vermitteln
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• Gefahren im Straßenverkehr erklären
• Umgang mit Kraftfahrzeugen näherbringen
• Kontrolleinrichtungen erläutern
• Bremsproben durchführen
• Fahrstunden abrechnen

SIEHE AUCH
• AutobusfahrerIn (Kurz-/Spezialausbildung)
• FahrschullehrerIn (Kurz-/Spezialausbildung)
• TrainerIn in der Erwachsenenbildung (Kurz-/Spezialausbildung)

ANFORDERUNGEN
• Didaktische Fähigkeiten
• Freude am Kontakt mit Menschen
• Interesse für Autos
• Kommunikationsfähigkeit
• Konzentrationsfähigkeit
• Psychische Belastbarkeit
• Reaktionsfähigkeit
• Selbstständiges Arbeiten
• Technisches Verständnis
• Verantwortungsbewusstsein

BESCHÄFTIGUNGSMÖGLICHKEITEN
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten z.B.:

• Fahrschulen
• Autofahrerclubs
• Erwachsenenbildungseinrichtungen

AUSSICHTEN
Die Nachfrage nach FahrlehrerInnen schwankt saisonal und ist im städtischen oder ländlichen Raum
unterschiedlich hoch. In der Stadt ersetzen öffentliche Verkehrsmittel oft das Auto. Viele Menschen machen den
Führerschein später im Leben, wenn es z.B. eine berufliche Notwendigkeit dafür gibt.
Die Berufsaussichten für FahrlehrerInnen sind stabil. Zusatzqualifikationen wie Lehrberechtigungen in den
Führerscheinklassen C, D und E verbessern die Arbeitsmarktchancen von FahrlehrerInnen.

AUSBILDUNG
Die Ausübung des Berufs FahrlehrerIn ist gesetzlich geregelt und kann nur nach Absolvierung der gesetzlich
vorgesehenen Ausbildung ausgeübt werden. Voraussetzung ist die Absolvierung einer einschlägigen Ausbildung
und die erfolgreiche Ablegung der Lehrbefähigungsprüfung. Die Ausbildung für FahrlehrerInnen darf nur bei
behördlich ermächtigten Ausbildungsstätten erfolgen.
Voraussetzungen für die Aufnahme zur Ausbildung sind:

• Lenkerberechtigung für die angestrebte Gruppe von Kraftfahrzeugen seit mindestens 3 Jahren
• Mindestens 3 Jahre Lenkpraxis mit den entsprechenden Fahrzeugen
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• Keine Bestrafung wegen schwerer Verstöße gegen Verkehrsvorschriften
• Vertrauenswürdigkeit

Die Lehrbefähigungsprüfung für FahrlehrerInnen umfasst sowohl eine theoretische als auch eine praktische
Prüfung. Die theoretische Prüfung beinhaltet einen rechtlichen und einen technischen Teil. Beide Prüfungsteile
werden mündlich abgelegt.
Die Basisausbildung für die Klasse B umfasst 285 Stunden Theorie sowie 60 Stunden praktische Ausbildung.
Weiters sind Zusatzausbildungen für die Klassen A, C, D, E, F, G möglich.
Erwachsenenbildungseinrichtungen wie BFI oder WIFI bieten Ausbildungen und Kurse zum/zur FahrlehrerIn für
verschiedene Kfz-Klassen an, die auf die Lehrbefähigungsprüfung vorbereiten. Die Ausbildung beinhaltet Themen
wie z.B. Gefahrenlehre, Pädagogik, allgemeine Rechtskunde, Unterrichtsvorbereitung und praktische Übungen.

Ausbildungen im Ausbildungskompass

Wien

BFI - Ausbildung FahrlehrerIn für Kfz-Klasse A - Zusatzmodul (Sonstige Ausbildung)

BFI Wien
Adresse: 1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Webseite: https://www.bfi.wien

BFI - Ausbildung FahrlehrerIn für Kfz-Klasse B (Sonstige Ausbildung)

BFI Wien
Adresse: 1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Webseite: https://www.bfi.wien

WIFI - Ausbildung zum/zur Fahrlehrer/in - Einführungskurs (Sonstige Ausbildung)

WIFI Wien
Adresse: 1180 Wien, Währinger Gürtel 97
Webseite: https://www.wifiwien.at/

DURCHSCHNITTLICHES BRUTTOEINSTIEGSGEHALT
€ 2.830,- bis € 3.360,- *
* Die Gehaltsangaben entsprechen den Bruttogehältern bzw Bruttolöhnen beim Berufseinstieg. Achtung: meist beziehen
sich die Angaben jedoch auf ein Berufsbündel und nicht nur auf den einen gesuchten Beruf. Datengrundlage sind die
entsprechenden Mindestgehälter in den Kollektivverträgen (Stand: 2025). Eine Übersicht über alle Einstiegsgehälter finden Sie
unter www.gehaltskompass.at. Mindestgehalt für BerufseinsteigerInnen lt. typisch anwendbaren Kollektivvertägen. Die aktuellen
kollektivvertraglichen Lohn- und Gehaltstafeln finden Sie in den Kollektivvertrags-Datenbanken des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes (ÖGB) (http://www.kollektivvertrag.at) und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) (http://
www.wko.at/service/kollektivvertraege.html).
In den angegebenen Einkommenswerten sind Zulagen nicht enthalten, z. B. nach Kraftfahrzeugklassen oder für das
Unterrichten.
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IMPRESSUM
Für den Inhalt verantwortlich:
Arbeitsmarktservice
Dienstleistungsunternehmen des öffentlichen Rechts
Treustraße 35-43
1200 Wien
E-Mail: ams.abi@ams.at

Stand der PDF-Generierung: 26.11.25
Die aktuelle Fassung der Berufsinformationen ist im Internet unter www.berufslexikon.at verfügbar!
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